
- 1 -

Landesamt für Steuern
Niedersachsen

Gesetz
zum Schutz vor Manipulationen an 

digitalen Grundaufzeichnungen

Anforderungen an Unternehmen mit 
Bargeldverkehr
Wie muss die Kasse geführt werden?
Unternehmen müssen auf Kassen-Nachschau 
vorbereitet sein

Kassen-Gesetz



- 2 -

Landesamt für Steuern
Niedersachsen

Ab 29.12.2016: Klarstellung im Gesetz, dass jeder 
Geschäftsvorfall einzeln aufzuzeichnen ist

Frisör darf die Erleichterung aus § 146 Abs. 1 Satz 3 
Abgabenordnung nicht in Anspruch nehmen, da 
Einzelaufzeichnung zumutbar. 

Wie erreicht der Unternehmer eine vertrauensvolle
Kassenführung?

Einzelaufzeichnung
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Landesamt für Steuern
NiedersachsenManuelle Einzelaufzeichnung

1. Wie? Z. B. im gebundenen Buch (Kassenbuch) mit 
allen Einnahmen/Ausgaben. Aufrechnung am Ende 
des Geschäftstages. 

2. Eintragung der Dienstleistung (DL) und des dazu 
gehörenden

3. Kundenname nur, wenn branchenüblich

4. Trinkgeld für Unternehmer ist ebenfalls einzutragen.

5. DL ist hinreichend genau zu beschreiben 
(artikelgenau)

6. Tageskassenbericht ist nicht erforderlich.
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Landesamt für Steuern
Niedersachsen

BMF-Schreiben vom 26. November 2010: „Neue 
Kassenrichtlinie“

• Aber Archivierung elektronischer Einzeldaten 
allein reicht nicht aus!

• Nachweis Vollständigkeit/Unveränderbarkeit?
• Festschreibung?
• Maschinell auswertbar?
• Für jede Kasse gesondert!

Anforderung an ein Kassensystem
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Landesamt für Steuern
Niedersachsen

Beispiel eines Exportes (kein Standard-Journal!)
- Dateninhalt so nicht verständlich – wird nicht akze ptiert
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Landesamt für Steuern
Niedersachsen

BMF-Schreiben vom 26. November 2010: „Neue 
Kassenrichtlinie“

• Aber Archivierung elektronischer Einzeldaten 
allein reicht nicht aus!

• Nachweis Vollständigkeit/Unveränderbarkeit?
• Bisherige Erfahrungen:
• Trennung der Entgelte 7% / 19 %
• Manipulationen: Nicht-Erfassen, Verdeckte Storni,
Geschäftsvorfall nicht abschließen, Zapper

Anforderung an ein Kassensystem

Wie lange ist BMF 26.11.2010 
anzuwenden?
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Landesamt für Steuern
NiedersachsenAnwendungserlass zu § 158 AO

Werden digitale Unterlagen bei Bargeschäften 
nicht entsprechend dem BMF -Schreiben vom 
26.11.2010, BStBl.  I S. 1342, aufbewahrt, kann 
dies ein schwerwiegender formeller Mangel 
der Ordnungsmäßigkeit sein.
Die gesetzliche Vermutung der Richtigkeit der 
Kassenbuchführung erfordert, dass ein 
schlüssiger Nachweis hinsichtlich der 
Unveränderbarkeit der Einzelbuchungen und 
deren Zusammenführung bei der Erstellung 
steuerlicher Abschlüsse geführt werden kann.
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Statistisches Bundesamt
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Wie kann der Nachweis der Vollständigkeit/ 
Unveränderbarkeit geführt werden?
Alle Kassen benötigen eine „Sicherungsarchitektur“, 
sonst kann der oben geforderte Nachweis nicht 
geführt werden: 
Festschreibung?
Export möglich? 
Import auf Notebook des Prüfers?

Richtigkeitsvermutung Kassendaten?

Hinweis auf: :
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Landesamt für Steuern
NiedersachsenWas gilt ab 1.1. 2018

� § 146b AO – Kassennachschau

� Ohne Ankündigung

� Überleitung zu einer Außenprüfung möglich

� Zulässig auch bei offener Ladenkasse (hier meist mit 
Kassensturz)

� Datenzugriff zulässig
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Landesamt für Steuern
NiedersachsenWas gilt ab 1.1. 2020/ 1.1.2023 

� § 146a AO – Ordnungsvorschrift für elektronische 
Aufzeichnungssysteme; Verordnungsermächtigung

� elektronischen Aufzeichnungssysteme, zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung (Sicherheitsmodul, 
Speichermedium, einheitliche digitale  Schnittstelle , 
Protokollierung von digitalen Grundaufzeichnungen, 

� Belegerteilungspflicht; Inhalt des Belegs wird durch 
Rechtsverordnung bestimmt – KassenSichV

� Meldeverpflichtung ab 1. Feb. 2020
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Landesamt für Steuern
NiedersachsenZweifelsfragen

� Inhalt der Aufzeichnung

� Vollständigkeit/Unveränderbarkeit Kassenjournal

� Inhalt der Rechtsverordnung/Techn. RL 

� s.a.: Merkblätter des Landesamtes für Steuern 
Niedersachsen:

https://www.lstn.niedersachsen.de/steuer/steuervordru
cke/betriebspruefung/betriebspruefung-67842.html

PM Landesamt Steuern Kassen-Nachschau und 
Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO)
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Landesamt für Steuern
NiedersachsenKassenSichV - Techn. RL
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Landesamt für Steuern
NiedersachsenKassenSichV - Techn. RL
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Landesamt für Steuern
NiedersachsenKassenSichV - Techn. RL



- 17 -

Landesamt für Steuern
NiedersachsenKassenSichV - Techn. RL

Definition Geschäftsvorfall, 
sonstige Vorgänge
Zeitquelle der TSE?
Prüfmöglichkeit /Prüfpfad

Gesetzesbegründung:
INSIKA teurer als BSI-Verfahren (INSIKA-Card 
kostet für Taxameter  z Zt.: 69 €,
BSI-Card sollte von der Hardware 10 € kosten
KN sollte 30 Minuten dauern (Nds. Mind. 2 Tge)
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Landesamt für Steuern
NiedersachsenKassenSichV - Techn. RL

Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll ein 
Anwendungsschreiben zu § 146a AO 
erarbeiten

Einbeziehung der Verbände/Hersteller?
Gibt es eine rote Linie, ab wann der Zeitplan 
mit Realisierung zum 1.1.2020 nicht mehr 
realisierbar ist?
Für Verwaltung hat Datenexport mittels der 
digitalen einheitlichen Schnittstelle 1a-Prio
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MENGENGERÜST
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